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Agenda 

1. UN-Kinderrechtskonven3on

2. Allgemeine Bemerkung Nr. 25 zu den Rechten von Kindern in Bezug auf 
das digitale Umfeld 

3. Schutz und Befähigung: Der kinderrechtliche Ansatz des novellierten 
Jugendschutzgesetzes

4. Zeit für Fragen!

5. Teilhabe: Die S3mmen von Kindern und Jugendlichen

6. Denkanstöße 



q Verabschiedung und Freigabe zur Ra=fizierung durch die 
UN-Vollversammlung im Jahr 1989

q Meist ra=fizierte menschenrechtliche Konven=on 
(196 Staaten) – regelmäßige Staatenberichte zur 
Umsetzung

q Teil der deutschen Rechtsordnung seit der Ra=fizierung 
durch die Bundesregierung im Jahr 1992

q Kind ist laut UN-Kinderrechtskonven=on eine Person unter 
18 Jahren.

UN-Kinderrechtskonven5on 



Kindeswohl

Schutz Befähigung

Dreieck der Kinderrechte gemäß UN-KRK

Schutz
q Recht auf Zugang zu den Medien, 

Kinder- und Jugendschutz (Art. 17)

q Schutz vor Ausbeutung (Art. 32) 

q Schutz vor sexuellem Missbrauch 
(Art. 34)

q Schutz vor Gewalt (Art. 19)

q Schutz der Privatsphäre (Art. 16)

Befähigung
q Recht auf Bildung (Art. 28)

q InformaQonsfreiheit, Meinungsfreiheit 
(Art. 13)

q Recht auf Zugang zu den Medien, 
Kinder- und Jugendschutz (Art. 17)

Teilhabe
Teilhabe

q BerücksichQgung des 
Kindeswillen / Recht, gehört zu 
werden (Art. 12)

q Recht auf Versammlung und 
Vereinigung (Art. 15) 

q Recht auf Teilhabe und Spiel 
(Art. 31)
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Kindeswohl
q UN-KRK Art. 3 (1)
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichEgen ist.“

q EU Grundrechte-Charta Art. 24 (2)
„Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss 
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“
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Allgemeine Bemerkung Nr. 25

q Arbeitsprozess des Kinderrechte-Ausschusses seit Anfang 2019
q Concept Note des Ausschusses zur öffentlichen Erörterung der 

Notwendigkeit einer Allgemeinen Bemerkung zu Kinderrechten im 
digitalen Umfeld

q Erarbeitung eines Entwurfs bis Sommer 2020
q Weltweite Kinderbeteiligung mit 709 Kindern und Jugendlichen aus 28 

Ländern 
q Öffentliche Konsulta3on des Entwurfs von August bis November 2020

q 142 Stellungnahmen, darunter 28 von Staaten, 8 transna6onalen 
Organisa6onen und über 100 weiteren Akteuren

q Veröffentlicht am 24. März 2021 durch die Vereinten Na3onen



q Vier Grundprinzipien: 
q Nichtdiskriminierung
q Vorrang des Kindeswohls
q Recht auf Leben
q Berücksich<gung des Kindeswillens 

q Sieben inhaltliche Abschni@e
q Bürgerrechte und Freiheiten
q Gewalt gegen Kinder
q Familien und Fürsorge
q Kinder mit Behinderungen
q Gesundheit und Wohlergehen
q Bildung, Freizeit und Kultur
q Besonderer Schutz von Kindern 

Allgemeine Bemerkung Nr. 25



Allgemeine Bemerkung Nr. 25
q betont, dass der Zugang zu digitalen Technologien Kinder dabei unterstützen kann, 

die gesamte Bandbreite ihrer bürgerlichen, poli6schen, kulturellen, wirtschaGlichen 
und sozialen Rechte auszuüben (Abs. 4) 

q hebt die Chancen, die das digitale Umfeld für die Entwicklung und das Leben von 
Kindern – insbesondere auch in Krisensitua6onen bereithält, hervor (Abs. 14)

q unterstreicht, dass die Nutzung digitaler Technologien dazu beitragen kann, die 
Teilhabe von Kindern auf lokaler, na6onaler und interna6onaler Ebene zu 
verwirklichen (Abs. 16) 

q fordert die Einbeziehung von Kindern und die Berücksich6gung ihrer Perspek6ve bei 
der Entwicklung von gesetzlichen Regelungen, Maßnahmen, Dienstleistungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen in Bezug auf die Rechte von Kindern im digitalen Umfeld 
(Abs. 17)

q betont die sich entwickelnden Fähigkeiten des Kindes, das altersabhängig 
unterschiedliche Nutzungsverhalten von Kindern, daraus resul6erend 
unterschiedliche hohe Schutzbedarfe sowie die Verantwortung der 
Pla^ormbetreiber für Kinder geeignete Dienste anzubieten (Abs. 19 / 20) 



Allgemeine Bemerkung Nr. 25
Fordert die Staaten auf, ...

q Kindern Informationen anzubieten und in Schulungen zu vermitteln, wie sie Ihr Recht 
auf Zugang zu Informationen effektiv ausüben können, insbesondere wie sie digitale 
Inhalte unter Achtung der Rechte und der Würde anderer sicher erstellen und teilen 
können, ohne gegen geltende Gesetze zu verstoßen (Abs. 59)

q sicherzustellen, dass Kinder ihr Recht auf Versammlung und Vereinigung auch im 
digitalen Umfeld ausüben können (Abs. 65)

q Bildungs- und Kultureinrichtungen wie Archive, Bibliotheken und Museen dabei zu 
unterstützen, Kindern den Zugang zu vielfältigen digitalen und interaktiven 
Lernressourcen zu ermöglichen (Abs. 100) 

q sicherzustellen, dass Kinder die Möglichkeit haben, in ihrer Freizeit online mit 
Informations- und Kommunikationstechnologien zu experimentieren, sich 
auszudrücken und am Kulturleben teilzuhaben (Abs. 107)



Allgemeine Bemerkung Nr. 25
Fordert die Staaten auf, ...

q die Risiken und Gefährdungspotenziale für Kinder zu iden6fizieren und dabei die 
Perspek6ve von Kindern zu berücksich6gen (Abs. 14)

q ihre Gesetzgebung so zu adap6eren, dass die Umsetzung der UN-KRK und deren 
Fakulta6vprotokolle auch in Bezug auf das digitale Umfeld gewährleistet ist (Abs. 23) 

q den Schutz von Kindern vor Gewalt im digitalen Umfeld und vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch mi@els digitaler Medien in na6onale Strategien und 
Maßnahmenkataloge aufzunehmen (Abs. 25)

q eine staatliche Ins6tu6on zu etablieren, die Maßnahmen, Leitlinien und Programme 
zur Gewährleistung der Rechte von Kindern im digitalen Umfeld koordiniert (Abs. 27)



Allgemeine Bemerkung Nr. 25
Fordert die Staaten auf, ...

q durch gesetzliche und administra6ve Maßnahmen der Ausübung von 
SexualstraGaten gegen Kinder wie z.B. Cybergrooming, Missbrauch und Verbreitung 
von Missbrauchsdarstellungen entgegenzuwirken (Abs. 81 / 82)

q jegliche Form der Ausbeutung von Kindern im digitalen Umfeld zu unterbinden und 
entsprechende Gesetzgebung zu erlassen oder dahingehend anzupassen (Abs. 
112/113)

q die Anbahnung von unzulässigen Kontakten zu Kindern mi@els digitaler Medien z. B. 
mit der Absicht des Missbrauchs oder der Rekru6erung für terroris6sche und 
andere illegale Ak6vitäten gesetzlich zu sank6onieren (Abs. 83; 122)  
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Schutz und Befähigung: JuSchG Novelle 2021

q folgt einem kinderrechtlichen Ansatz im Dreieck von Schutz, Befähigung und 
Teilhabe

q setzt mit den neuen Schutzzielen der persönlichen Integrität und der 
Orientierung für Kinder und Jugendliche sowie deren erwachsene 
Bezugspersonen einen Standard für ein neues Verständnis von Schutz, das auch 
die Befähigung zum Selbstschutz umfasst 

q berücksichtigt das Prinzip der sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern und 
fordert die Anbieter auf, Vorsorgemaßnahmen zu implementieren, die Kinder 
insbesondere vor Interaktionsrisiken schützen



q scham einen einheitlichen Orien6erungsrahmen für Kinder und 
Erziehungsverantwortliche durch die Kennzeichnung von Inhalte- und 
Interak6onsbezogenen Risiken

q scham mit der Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz eine staatliche 
Ins6tu6on, die Maßnahmen der Orien6erung koordiniert, die Implemen6erung von 
Vorsorgemaßnahmen im dialogischen Verfahren mit den Akteuren entwickelt und die 
Rechtsdurchsetzung sicherstellt

q sieht die ak6ve Teilhabe von Kindern an der Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen des Jugendmedienschutz vor durch
q Berücksich8gung der Perspek8ve von Kindern bei der Erarbeitung von Leitlinien für die Umsetzung 

von Vorsorgemaßnahmen
q Beteiligung von Kindern an der Evalua8on des Gesetzes durch Mitwirkung im Beirat der 

Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz 

Schutz und Befähigung: JuSchG Novelle 2021



q Preiswerter, barrierefreier und zuverlässiger Zugang zu Geräten und Netzwerken
q Altersgerechte Inhalte in der eigenen Sprache
q Maßnahmen zur Verhinderung und BeseiDgung von diskriminierendem oder aggressivem 

Verhalten, damit jeder den gleichen Zugang und die gleichen Möglichkeiten bekommen 
kann

q Vertrauenswürdige und wahrheitsgemäße InformaDonen, einschließlich transparenterer 
InformaDonen von den Online-Diensten selbst darüber, wie persönliche Daten verwendet 
werden.

q Mehr Privatsphäre, insbesondere weniger Überwachung durch kommerzielle 
Unternehmen und Eltern

q Besseres Verständnis und bessere digitale Kompetenz der Eltern
q Dienste, die vor Angriffen und Missbrauch schützen
q Zugang zu vertraulichen und vertrauenswürdigen Quellen, um InformaDonen über die 

Gesundheit zu erhalten.

Teilhabe: Forderungen von Kinder und Jugendlichen



h"ps://5rightsfounda2on.com/in-ac2on/in-our-own-words-young-peoples-video.html - Unter2tel wählen über cc-Zeichen unten rechts

https://5rightsfoundation.com/in-action/in-our-own-words-young-peoples-video.html


Kinder in aller Welt sind sich darüber einig, dass Interak8onen im Internet, das Posten in sozialen 
Medien, das Aufnehmen von Fotos und das Spielen es ihnen ermöglicht, sich selbst und ihre 
Ansichten auszudrücken. Viele haben das Gefühl, dass sie online und offline nicht immer die 
gleiche Person sind. Einige berichten von der Möglichkeit, online mit verschiedenen Arten des 
Seins und ihrer Beziehung zu anderen zu experimen8eren. Andere sagen, dass sie Druck verspüren, 
ein kura8ertes Selbst zu präsen8eren.

Teilhabe: S5mmen von Kindern und Jugendlichen

„[Meine Eltern] sagen mir, dass ich meine politische Meinung äußern soll, aber 
nicht so, dass ich unnötige Gegenreaktionen bekomme.“
Geschlecht und Alter unbekannt, aus Pakistan

„Heutzutage sind Kinder in den sozialen Medien sehr gefährdet, einige 
Syndikate ... nutzen die sozialen Medien, um Kinder zu ihrem eigenen Vorteil 
auszubeuten.“
Mädchen, Alter unbekannt von den Philippinen



„Kinder können sich durch die digitale Tech[nologie] stärker ausdrücken. Wir 
können unsere Meinungen, Gedanken, ReakKonen, Vorschläge und Probleme 
teilen.“
Mädchen, Alter unbekannt aus den Philippinen

„[Es] ermöglicht uns, das auszusprechen, was wir uns vielleicht nicht trauen, 
persönlich zu sagen.“ 
Mädchen, 14 Jahre aus Malaysia

Teilhabe: S5mmen von Kindern und Jugendlichen



Teilhabe: S5mmen von Kindern und Jugendlichen

„[Durch] Rap und Teilen von YouTube-Videos [...] drücke ich die Bedürfnisse der 
GemeinschaA und das Leiden der Bürger und die Schwächen der PoliHk aus, die 
unsichere Lage, und [...] die ZukunA und Gefühle der Jugend.“ 
Junge, 17 Jahre aus dem Libanon.

Im Internet sind wir anfälliger dafür, dass Menschen unsere Gedanken und Meinungen 
beurteilen, was es uns schwerer macht, uns frei zu äußern. Wir neigen dazu, unsere 
Gedanken zu unterdrücken, um in eine besHmmte Form zu passen, um nicht vom Internet 
beurteilt zu werden.
Geschlecht und Alter unbekannt, Neuseeland



Denkanstoß: UN-KRK und www

q Verabschiedung und Freigabe der 
UN-Kinderrechtskonven8on zur 
Ra8fizierung durch die UN-
Vollversammlung

1989
q Tim Berners-Lee entwickelt den 

Code, der als WorldWideWeb das 
bis dahin weitgehend der 
Forschung und dem Militär 
vorbehaltene Internet der breiten 
Bevölkerung zugänglich macht.

Koinzidenz und/oder parallele Entwicklung?



Ar8kel 12 UN-KRK Berücksich*gung des Kindeswillens

q (1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksich8gen die 
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife. 

Denkanstoß: Recht, gehört zu werden 



q Digitalisierung
q Digitale Transforma6on
q Digitalität

Denkanstoß: Digital… 

q Lebensweltorien6erung



q Was muss in der Praxis geschehen, damit das neue Jugendschutzgesetz Wirkung ennaltet?

Denkanstoß: Jugendmedienschutz 



q Kinder haben ein Recht auf 
Privatsphäre und Datenschutz 
auch gegenüber erwachsenen 
Bezugspersonen im 
Bildungsbereich und in der 
sozialen Arbeit ebenso wie im 
privaten Umfeld. Wir können wir 
als pädagogische FachkräGe 
unserer professionellen 
Verantwortung gerecht werden 
und gleichzei6g diese Rechte 
schützen?

Denkanstoß: Datenschutz und Privatsphäre 



„Die Welt bewegt sich voran, also müssen wir das auch tun.“ 
Mädchen, 12 Jahre aus Kroa@en.

JuTa Croll, Vorstandsvorsitzende / Projektleitung

S8Xung Digitale Chancen

Chausseestr. 15

10115 Berlin

jcroll@digitale-chancen.de

www.digitale-chancen.de

www.kinderrechte.digital

mailto:jcroll@digitale-chancen.de
http://www.digitale-chancen.de/
http://www.kinderrechte.digital/


Materialien

qAllgemeine Bemerkung Nr.  25 zur UN-KRK (englisch)
(veröffentlicht am 24.03.2021): 
h@ps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRela6onDigit
alEnvironment.aspx

qUnsere Rechte  in der digitalen Welt, Ergebnisse aus der Kinderbeteiligung zur 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 (deutsch)
h@ps://www.kinderrechte.digital/hintergrund/index.cfm/topic.324/key.1666

q Jugendschutzgesetz-Novelle (in Kra8 seit 01.05.2021)
h;ps://www.gesetze-im-
internet.de/juschg/BJNR273000002.html#BJNR273000002BJNG000301125

qAr6kel zur JuSchG-Novelle
h@ps://www.kinderrechte.digital/fokus/index.cfm/key.3712

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
https://www.kinderrechte.digital/hintergrund/index.cfm/topic.324/key.1666
https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/BJNR273000002.html
https://www.kinderrechte.digital/fokus/index.cfm/key.3712

